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Einleitung 

A. Problemstellung 

Die Arbeit behandelt Probleme der Drittwirkung von Freiheitsstrafe. Grundle­
gend ist insofern, daß der Vollzug der Freiheitsstrafe nicht nur den Straftäter, son­
dern auch an der Straftat unbeteiligte Dritte, insbesondere die Familienmitglieder 
des Delinquenten, trifft. Dabei werden die Drittbetroffenen durch die unbeabsich­
tigten, außerhalb des eigentlichen Strafübels liegenden Nebenwirkungen der Frei­
heitsstrafe belastet. Im Hinblick darauf, daß die Belastungen einerseits durch die 
strafgerichtliehe Verurteilung und damit durch eine staatliche Maßnahme bedingt 
sind, andererseits aber auch auf der Straftat beruhen, durch die der Delinquent die 
erste Ursache für den Strafvollzug gesetzt hat, stehen die Auswirkungen der Frei­
heitsstrafe regelmäßig im Spannungsfeld zweier Ursachen. Soweit die Belastungen 
dem Staat zuzurechnen sind, ist von einer (faktischen) Mitbestrafung Dritter auszu­
gehen l . 

Die Mitbetroffenheit unschuldiger Dritter durch den Strafvollzug bringt zum 
Ausdruck, daß der Anspruch der (Freiheits-)Strafe als einem höchstpersönlichen 
Übel nicht eingelöst wird2. Vielmehr kollidiert das aus der Tatschuldkonzeption 
des Strafrechts folgende Postulat der Höchstpersönlichkeit mit dem Umstand, daß 
der Mensch ein Gemeinschaftswesen ist und daher in vielfältiger Weise in Familie 
und Gesellschaft eingebunden ist3. Verliert der Gefangene infolge der gesellschaft­
lichen Ausgrenzung seine "funktionelle" Bedeutung für Dritte, so ist es zwangsläu­
fig, daß die Freiheitsstrafe auch für Außenstehende Nebenwirkungen entfaltet. 

Obwohl die Nebenwirkungen der Freiheitsstrafe auf Dritte unerwünscht sind 
und das Grundgesetz die sozialen Verflechtungen eines jeden Individuums schützt 
(vgl. Art. 6 Abs. 1 und 2 S. 1 GG), werden die Belange der Drittbetroffenen nur 
wenig wahrgenommen. Entsprechend fehlt es an einem (Gesamt-)Konzept, das die 
richtige Balance zwischen den Interessen der Allgemeinheit am Einsatz des Frei­
heitsentzuges und den Belangen der Drittbetroffenen herstellt und damit die Ne­
benwirkungen der Freiheitsstrafe auf Dritte im Rahmen des Möglichen ein­
schränkt4 . Die vorliegende Arbeit soll zur Bewältigung dieser vielschichtigen Auf-

I Vgl.Walter, Strafvollzug, Rn. 90. 

2 V gl. Walter, Strafvollzug, Rn. 98; siehe auch Pilgram, KrimsozBibl 1977 (Heft 16/17), 
44,50 f. 

3 V gl. Walter, StrafvolIzug, Rn. 90; Pilgram, KrimsozBibl 1977 (Heft 16/17), 44, 50 f. 

4 Vgl. Wulf, ZfStrVo 1986,81; Walter, Strafvollzug, Rn. 98; Müller-Dietz, NStZ 1990, 
305,309. 
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gabe einen Beitrag leisten. Sie beschränkt sich dabei auf die Mitbetroffenheit der 
unterhaltsberechtigten Kinder und Ehepartner von Strafgefangenen und deren In­
teresse an einer Sicherung ihres Lebensbedarfs. 

Die Brisanz gerade dieser speziellen Thematik ergibt sich daraus, daß die staat­
liche Gemeinschaft den unterhaltsberechtigten Kindern und Ehepartnern von Ge­
fangenen erhebliche Belastungen zumutet, obwohl die besondere Schutzwürdigkeit 
von Personen, die auf eine Unterhaltssicherung im Rahmen der Familie angewie­
sen sind, allgemein anerkannt ist5. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, daß 
die Möglichkeiten der Gefangenen, familiäre Aufgaben wahrzunehmen, (derzeit) 
äußerst begrenzt sind. Regelmäßig sind Gefangene weder in der Lage, einer "nor­
malen" Erwerbstätigkeit nachzugehen, um so im Familienverband die Funktion 
des Ernährers zu erfüllen6 , noch können sie sich der Betreuung ihrer Kinder wid­
men. Die Leidtragenden dieser Situation sind in erster Linie die minderjährigen 
Kinder, die nicht nur auf die Zuwendung von Unterhaltsleistungen im materiellen 
Sinne, sondern auch auf den Betreuungsunterhalt in Form von Pflege und Erzie­
hung (vgl. §§ 1606 Abs. 3 S. 2, 1610 Abs. 2 BGB) angewiesen sind. Des weiteren 
sind die Ehepartner betroffen, die sich der Kinderbetreuung widmen und daher 
nicht oder nicht in vollem Umfang erwerbstätig sein können. Ihnen fehlt es an den 
notwendigen materiellen Unterhaltsleistungen. 

Fällt der Gefangene, der zuvor für den materiellen Lebensunterhalt seiner Fami­
lie Sorge getragen hat und infolge der Inhaftierung auf die nur spärlich vergütete 
Gefangenenarbeit (vgl. §§ 43, 200 StVollzG i.Y.m. §§ 1-3 StVollzVergO) be­
schränkt ist7, als Ernährer der Familie aus, so sind die Angehörigen oftmals ge­
zwungen, staatliche Unterhaltsleistungen in Anspruch zu nehmen8 . Da diese Unter­
haltsleistungen lediglich eine Mindestversorgung gewährleisten, reduziert sich der 
Lebensstandard der Kinder und Ehepartner von Gefangenen auf das unbedingt 
Notwendige9 • Verbunden ist der haftbedingte Ausfall des Ernährers auch häufig 
mit Nachteilen im sozialversicherungsrechtlichen Bereich. Hintergrund ist insofern 
die unzureichende Einbeziehung der Gefangenenarbeit in den Schutz der Sozial-

5 Vgl. insbesondere §§ 1601 ff., 844 Abs. 2 BGB; § 850d ZPO; § 170 Abs. I StGB. 

6 Vgl. BAG-S, Tarifgerechte Entlohung für Inhaftierte, ZfStrVo 1993, 174, 175; Bundes­
vereinigung der Anstaltsleiter, ZfStrVo 1993, 180; Neu, ZfStrVo 1995, 149, 154; Walter, 
Strafvollzug, Rn. 443; Calliess/Müller-Dietz, StVollzG, § 43 Rn. 5 und § 49; SchwindlBöhml 
Matzke, StVollzG, § 49; EKD, Strafe: Tor zur Versöhnung, S. 34. 

7 Zur Verfassungswidrigkeit der derzeitigen Arbeitsentgeltbemessung bei zugewiesener 
Arbeit siehe BVerfG NJW 1998,3337 ff. 

8 Nationale Armutskonferenz in der Bundesrepublik Deutschland, ZfStrVo 1995, 174, 
175; Neu, ZfStrVo 1995, 149, 154; BAG-S, Tarifgerechte Entlohnung für Inhaftierte, ZfStrVo 
1993, 174, 175; BuschIFülbier/Meyer, Zur Situation der Frauen von Inhaftierten, S. 247; 
Busch, ZfStrVo 1989, 131, 133 f.; Walter, Strafvollzug, Rn. 93, 443; ders., in: Walter/Müller­
Dietz (Hrsg.), Strafvollzug in den 90er Jahren, S. 191, 201; EKD, Strafe: Tor zur Versöhnung, 
S. 34; Ortner, Mitbestraft, S. 14; KöhnelQuack, ZfStrVo 1977, 44. 

9 Siehe dazu die Darstellung zur materiellen Lage der Angehörigen von Gefangenen bei 
BuschIFülbier/Meyer, Zur Situation der Frauen von Inhaftierten, S. 237 ff. 
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versicherung lO• Soweit der Gefangene bereits vor seiner Inhaftierung keine Unter­
haltsleistungen erbringen konnte, manifestiert der Strafvollzug diese Situation zu 
Lasten der unterhaltsberechtigten Angehörigen. 

Daß die Inhaftierung die Betreuung der Kinder weitgehend ausschließt, fallt ins­
besondere dann ins Gewicht, wenn der betreuende Elternteil - i.d.R. ist dies die 
Mutter - eine Haftstrafe verbüßt. Sofern es dem anderen Elternteil nicht möglich 
ist, den Betreuungsunterhalt zu leisten und weder eine gemeinsame Unterbringung 
von Mutter und Kind nach § 80 StVollzG noch ein sog. "Hausfrauenfreigang" in 
Betracht kommt, wachsen die Kinder nicht selten bei Pflegeeltern oder in Heimen 
aufll . 

Bereits dieser kurze Überblick macht deutlich, daß sich die Freiheitsstrafe als 
eine im Interesse der Allgemeinheit liegende staatliche Maßnahme in besonderer 
Weise störend auf das durch Art. 6 Abs. 1 und 2 S. 1 GG geschützte familiäre Le­
benshilfesystem auswirkt. Dabei muß die Situation der unterhaltsberechtigten An­
gehörigen von Gefangenen insbesondere im Hinblick darauf, daß die general- und 
spezialpräventiven Strafzwecke zunehmend an Akzeptanz verloren haben 12, kri­
tisch betrachtet werden. Wenn nämlich bereits Zweifel bestehen, inwieweit gene­
ral- und spezialpräventive Erwägungen den Freiheitsentzug als das eigentliche 
Strafübellegitimieren, dann ist erst recht fraglich, ob die Nachteile, die der Vollzug 
der Freiheitsstrafe bei den unterhaltsberechtigten Familienmitgliedern des Gefan­
genen auslöst, in vollem Umfang zu rechtfertigen sind. 

B. Umgang mit der Problematik 

Ein historischer Rückblick 13 zeigt, daß die Angehörigenwirkung der Strafe ein 
seit langem erkanntes und erörtertes Problem ist. Bereits 1792 schrieb Wilhelm von 
Humbolt l4 : "Ebensowenig brauche ich noch zu wiederholen, das schlechterdings 
keine Strafe geduldet werden muß, die sich über die Person des Verbrechers hinaus 
auf seine Kinder oder Verwandten erstreckt. Gerechtigkeit und Billigkeit sprechen 
mit gleichstarken Stimmen gegen sie." Und Berner l5 , der in seinem ,,Lehrbuch des 
Deutschen Strafrechtes" von 1898 die sieben Eigenschaften eines guten Strafmit-

10 Vgl. § 198 Abs. 3 StVollzG i.V.m. § 190 Nr. 1-10 und 13-18, §§ 191-193 StVollzG. 
Zur Verfassungsmäßigkeit der derzeitigen Rechtslage siehe BVerfG NJW 1998, 3337, 3338. 

11 Vgl. dazu BinschIRosenkranz, in: BinschIRosenkranz (Hrsg.), Mütter und Kinder im 
Gefängnis, S. 129. 131; BAG-S, Tarifgerechte Entlohnung für Inhaftiene. ZfStrVo 1993, 174, 
175. 

12 Vgl. Walter, in: Müller-Dietz/WaIter (Hrsg.). Strafvollzug in den 90er Jahren, S. 191 ff. 
13 Siehe dazu die ausführliche Darstellung bei Römer, Die Nebenfolgen der Freiheitsstra­

fen auf die Kinder der Delinquenten, S. 51-56. 

14 V. Humbolt. Über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates, S. 174. 

IS Berner. Lehrbuch des Deutschen Strafrechtes, S. 183. 


